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Die. Abgeordneten zum Nationalrat Dkfm. Müh1bach1er und Kollegen 
haben am 3. Februar 1994 unter der Nr. 6055/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Volkszählung 
1991 gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

Oll. Mit welchen Kosten war die 1991 durchgeführte Datenerfas
sung der Volkszählung verbunden? 

2. Woran liegt es, daß die erfaßten Daten bis zum heutigen 
Zeitpunkt noch keiner endgültigen Auswertung zugeführt wur
den? 

3. Wann dürfen die Landesregierungen und Gemeinden damit rech
nen, daß sie die sie betreffenden Daten aus der Volkszäh
lung 1991 zur Verfügung gestellt bekommen? 

4. Ist es richtig, daß für die Durchführung der Nationalrats
wahl 1994 Teile der Volkszählungserhebungen ausgewertet 
sein müssen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

Da die Volkszählung sowohl in ihrer Erhebungs- als auch in 

ihrer Auswertungsphase gemeinsam mit der Häuser- und Wohnungs

zählung sowie mit der Arbeitsstättenzählung in den Gesamtrahmen 
der Großzählung 1991 eingebunden war, ist es nicht möglich, die 

Kosten der nur sie betreffenden ADV-Datenerfassung genau zu er

mitteln. Bis Ende 1993 wurden für die Datenerhebung der Großzäh

lung 1991 im weitesten sinn etwa 448,4 Millionen Schilling auf

gewendet, davon etwa 338,8 Millionen SChilling für die Volkszäh

lung, 74,9 Millionen SChilling für die Häuser- und Wohnungszäh

lung sowie 34,5 Millionen Schilling für die Arbeitsstättenzäh

lung. Dazu ist zu bemerken, daß der Großteil dieses Aufwands 
für Entschädigungen getätigt wurde, die den Gemeinden für ihre 

Mitwirkung an der Datenerhebung zu leisten waren. Von den 

Kosten der Volkszählung entfallen etwa 15 % auf die Bearbeitung 

der strittigen Wohnsitzfälle durch das Österreichische Stati

stische Zentralamt. 

Zu Frage 2: 

Die Auswertung der Phase I der Volkszählung (Alter, Geschlecht, 

Familienstand, Staatsbürgerschaft, Religionsbekenntnis, Umgangs

sprache) wurde im Februar 1993 abgeschlossen. Die Auswertung 
der Phase 11 der Volkszählung (Bildung, Beruf, wirtschafts

zweig, Pendelziel) konnte noch nicht abgeschlossen werden, weil 

zunächst noch die strittigen Wohnsitzfragen geklärt werden 
mußten. 

Die Auswertung der Häuser- und Wohnungszählung war mit der Be

reitstellung der Ergebnisse für ganz Österreich in der Daten

bank des Österreichischen Statistischen Zentralamts im Dezember 
1992 abgeschlossen. 
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Die Auswertung der Arbeitsstättenzählung war im Juli 1993 abge
schlossen: die Daten dieser Zählung stehen seither ebenfalls in 
der Datenbank des österreichischen statistischen Zentral amts 
zur Verfügung. 

Zu Frage 3: 
Wie bereits erwähnt, steht das Ergebnis der Großzählung 1991 

größtenteils bereits zur Verfügung. Die derzeit noch ausstän
digen Ergebnisse der Phase II der Volkszählung werden voraus
sichtlich im Juli 1994 vorliegen. 

Zu Frage 4: 
Ja. Der Bundesminister für Inneres hatte gemäß §§ 128 und 129 
Abs. 1 Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBl.Nr. 471, unmittelbar 

nach dem 1. Mai 1993 aufgrund des endgültigen Ergebnisses der 

Volkszählung 1991 die Zahl der auf jeden Wahlkreis entfallenden 
Mandate zu ermitteln und im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Der Bundesminister für Inneres ist diesem Auftrag mit der Kund
machung vom 11. Mai 1993, BGBl.Nr. 322, nachgekommen. Er stütz
te sich dabei auf das Ergebnis der Ordentlichen Volkszählung 
vom 15. Mai 1991, das vom österreichischen statistischen Zen

tralamt am 18. Dezember 1992 im "Amtsblatt zur wiener Zeitung" 

veröffentlicht worden war. 
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